
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 16. Dezember 2025  

 
 Nr. 2025/2149  

 

Schülertransportkonzepte und Abgeltungen an die Schülertransportkosten von 59 
Schulträgern für das Schuljahr 2025/2026 
  

1. Ausgangslage 

Der Kanton trägt die Kosten der Schulträger für den Schülertransport an die öffentlichen Volks-
schulen einschliesslich der öffentlichen progymnasialen und gymnasialen Klassen, die der obliga-
torischen Schulzeit zugerechnet werden, soweit der Schulweg unzumutbar ist (§ 8 Abs. 1 des Ge-
setzes über den öffentlichen Verkehr, ÖVG; BGS 732.1). Dabei hat der Schülertransport nach 
Möglichkeit mit dem öffentlichen Verkehr zu erfolgen (§ 8 Abs. 2 ÖVG). 

Verantwortlich für die Schülertransporte sind die Schulträger. Diese können beim Kanton die 
Abgeltung ihrer Schülertransportkosten beantragen. Letzterer leistet Abgeltungen an die von 
ihm anerkannten Schülertransportkosten (§ 9 Abs. 1 - 3 der Verordnung über den öffentlichen 
Verkehr, ÖVV; BGS 732.11). 

Die Abgeltung wird aufgrund eines Schülertransportkonzepts berechnet, welches von den 
Schulträgern jährlich zu aktualisieren ist (§ 11 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 ÖVV). Aufgrund des berei-
nigten Schülertransportkonzepts legt der Regierungsrat die Höhe der Abgeltung abschliessend 
fest (§ 12 Abs. 2 ÖVV). 

Über die Erteilung einer kantonalen Personenbeförderungsbewilligung für Schülertransporte 
nach Art. 7 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Personenbeförderung (PBG; SR 745.1) in Verbin-
dung mit Art.7 Buchstabe b der Verordnung über die Personenbeförderung (VPB; SR 745.11) 
entscheidet das Bau- und Justizdepartement (§ 15 Abs. 1 ÖVV). 

2. Erwägungen 

Für das Schuljahr 2025/2026 konnte für folgende 59 Schulträger ein Schülertransportkonzept er-
stellt und bereinigt werden: 

 
Schulträger Bewilligung nötig Schulträger Bewilligung nötig 
Aedermannsdorf  Äusseres Wasseramt Ja (2025-08) 
Balsthal  Bärschwil/Grindel  
Beinwil Ja (2025-02) Bellach/Lommiswil/ 

Selzach 
 

Bettlach  Biberist Ja (2025-03) 
Biberist/Lohn- Am-
mannsegg 

 Boningen  

Breitenbach  Bucheggberg Ja (2024-01) 
Büsserach  Dornach  
Dorneckberg  Dulliken  
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Schulträger Bewilligung nötig Schulträger Bewilligung nötig 
Eppenberg-
Wöschnau 

 Erschwil  

Fehren  Gäu  
Gerlafingen  Gilgenberg Ja (2025-04) 
Grenchen  Gretzenbach  
Gunzgen  Hägendorf  
Hauenstein-Ifenthal/ 
Wisen 

Ja (2025-10) Herbetswil  

Himmelried  Holderbank  
Kappel  Kestenholz  
Kienberg  Kleinlützel  
Langendorf/Ober-
dorf/Rüttenen 

 Laupersdorf Ja (2025-07) 

Leimental  Lostorf  
Matzendorf  Meltingen  
Mümliswil-Ramiswil Ja (2025-06) Niederamt  
Nuglar-St. Pantaleon  Nunningen  
Oensingen  Olten  
Recherswil/Oberger-
lafingen 

 Rickenbach  

Starrkirch-Wil  Stüsslingen  
Thal  Thierstein West  
Trimbach  Unterleberberg Ja (2025-05) 
Walterswil  Wangen bei Olten  
Wasseramt Ost Ja (2025-09) Welschenrohr/Gäns-

brunnen 
 

Zullwil    
 

Die Summe der aufgrund dieser 59 Schülertransportkonzepte berechneten Abgeltungen beträgt 
Fr. 2'536’667.70. 

In zehn Konzepten 2025/2026 (gemäss obenstehender Tabelle) bestehen Schülertransporte, für 
welche eine kantonale Personenbeförderungsbewilligung erforderlich ist. Für die Ausstellung 
der Bewilligungen wird eine Gebühr nach Massgabe von § 113 des Gebührentarifs, GT; 
BGS 615.11) erhoben. Die Gebühren werden jeweils mit den in den Konzepten ausgewiesenen 
Abgeltungsbeträgen verrechnet. 

Nach Abzug der Bewilligungsgebühren von total Fr. 3’700.00 beläuft sich die vom Kanton an die 
Schulträger zu leistende Gesamtabgeltung somit auf Fr. 2'532’967.70. 

3. Beschluss 

3.1 Die in den Erwägungen (Ziffer 2 hiervor) genannten 59 Schülertransportkonzepte vom 
Schuljahr 2025/2026 werden genehmigt. 
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3.2 Die einzelnen in den 59 Schülertransportkonzepten ausgewiesenen Abgeltungsbei-
träge, abzüglich der Gebühren für die Personenbeförderungsbewilligungen, in der 
Höhe von insgesamt Fr. 2'532’967.70 werden bewilligt. 

Die Ausrichtung der Beiträge geht zu Lasten des Kontos 3632.000/A 20562 des Amtes 
für Verkehr und Tiefbau. Letzteres wird mit der Auszahlung beauftragt. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (sti) 
Amt für Verkehr und Tiefbau (z.Hd. Schulträger gemäss Ziffer 2 mit jeweiligem Schülertrans-

portkonzept; elektronisch) 
Finanzdepartement 
Kantonale Finanzkontrolle 
Amt für Gemeinden 
 


